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VERORDNUNG (EU) 2021/378 DER EUROPÄISCHEN 
ZENTRALBANK 

vom 22. Januar 2021 

über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (Neufassung) 
(EZB/2021/1) 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

Mit dieser Verordnung wird die Mindestreservepflicht für folgende In­
stitute festgelegt: 

a) Kreditinstitute, die entweder 

i) nach Artikel 8 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 1 ) zugelassen sind, oder 

ii) nach Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU von dieser 
Zulassung ausgenommen sind; 

b) Zweigstellen von Kreditinstituten, dazu zählen auch Zweigstellen mit 
Sitz in Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (Mitgliedstaaten 
des Euro-Währungsgebiets), von Kreditinstituten, deren satzungs­
mäßiger Sitz oder Hauptverwaltung sich nicht in einem Mitgliedstaat 
des Euro-Währungsgebiets befindet; ausgenommen sind jedoch 
Zweigstellen mit Sitz außerhalb von Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mit­
gliedstaat des Euro-Währungsgebiets. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung sind die nachfolgend aufgeführten Begriffe 
wie folgt zu verstehen: 

1. „Mindestreserve“ bzw. „Mindestreserve-Soll“ der Geldbetrag, den 
ein Institut als Reserve auf seinen Mindestreservekonten bei der 
betreffenden nationalen Zentralbank zu halten verpflichtet ist; 

2. „Mindestreservepflicht“ sämtliche Pflichten, denen Institute gemäß 
dieser Verordnung in Bezug auf die Mindestreserve im Zusammen­
hang mit der Berechnung, Meldung, Anerkennung und Haltung von 
Mindestreserven sowie mit der Berichterstattung und der Überprü­
fung nachkommen müssen; 

3. „Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets“ ein Mitgliedstaat, dessen 
Währung der Euro ist; 

4. „Kreditinstitut“ ein „Kreditinstitut“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 
und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
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5. „Zweigstelle“ eine „Zweigstelle“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 17 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

6. „betreffende NZB“ die nationale Zentralbank (NZB) des Mitglied­
staats des Euro-Währungsgebiets, in dem das Institut ansässig ist; 

7. „Mindestreservekonten“ die Konten, auf denen ein Institut seine 
Mindestreserven bei der betreffenden NZB unterhält; 

8. „Mindestreservebasis“ die Summe der reservepflichtigen Verbind­
lichkeiten für die Berechnung der Mindestreserve eines Instituts; 

9. „Mindestreservesatz“ der Prozentsatz, der zur Berechnung der Min­
destreserve eines Instituts auf die Positionen der Mindestreserveba­
sis angewendet wird; 

10. „Mindestreserve-Erfüllungsperiode“ der Zeitraum, für den die Er­
füllung der Mindestreservepflicht geprüft wird; 

11. „Tagesendstand“ Mindestreserveguthaben nach Abschluss aller Zah­
lungen und Durchführung aller Buchungen von Eingängen hinsicht­
lich des Zugangs zu den ständigen Fazilitäten des Eurosystems; 

12. „NZB-Geschäftstag“ jeder Tag, an dem eine bestimmte NZB für die 
Durchführung der geldpolitischen Geschäfte des Eurosystems ge­
öffnet ist; 

13. ►M2 „TARGET-Geschäftstag“ ein „Geschäftstag“ oder „TAR­
GET-Geschäftstag“ im Sinne von Artikel 2 Nummer 13 der Leit­
linie (EU) 2022/912 der Europäischen Zentralbank 
(EZB/2022/8) ( 1 ) in Verbindung mit Anhang III Nummer 13 der 
genannten Leitlinie; ◄ 

14. „Gebietsansässiger“ jede natürliche oder juristische Person, die in 
einem der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ansässig ist 
im Sinne von Artikel 1 Nummer 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 2533/98 des Rates ( 2 ); 

15. „Verschmelzung“ Vorgang, durch den ein Kreditinstitut oder meh­
rere Kreditinstitute (die „übernommenen Institute“) zum Zeitpunkt 
ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihr gesamtes Aktiv- und Passiv­
vermögen auf ein anderes Kreditinstitut (das „übernehmende Insti­
tut“), gegebenenfalls ein neu gegründetes Kreditinstitut, übertragen; 

16. „Spaltung“ Vorgang, durch den ein Kreditinstitut (das „übertra­
gende Institut“) zum Zeitpunkt seiner Auflösung ohne Abwicklung 
sein gesamtes Aktiv- und Passivvermögen auf mehrere Institute (die 
„übernehmenden Institute“), gegebenenfalls neu gegründete Kredit­
institute, überträgt. 

▼B 

( 1 ) Leitlinie (EU) 2022/912 der Europäischen Zentralbank vom 24. Februar 2022 
über ein transeuropäisches automatisiertes Echtzeit-Brutto-Express- 
Zahlungsverkehrssystem (TARGET) der neuen Generation und zur Auf­
hebung der Leitlinie EZB/2012/27 (EZB/2022/8) (ABl. L 163 vom 
17.6.2022, S. 84). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die 
Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (ABl. L 318 
vom 27.11.1998, S. 8).
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Artikel 3 

Haltung von Mindestreserven 

(1) Die in Artikel 1 genannten Institute unterhalten Mindestreserven, 
die gemäß Artikel 6 berechnet werden, wie folgt: 

a) der durchschnittliche Tagesendstand eines oder mehrerer Mindest­
reservekonten innerhalb der Mindestreserve-Erfüllungsperiode ent­
spricht dem oder übersteigt den Betrag, der gemäß Artikel 6 für 
diesen Zeitraum berechnet wurde; 

b) die Mindestreserven werden auf in Euro geführten Mindestreser­
vekonten bei den betreffenden NZBen in jedem Mitgliedstaat des 
Euro-Währungsgebiets unterhalten, in dem die Institute niedergelas­
sen sind; 

c) für die Zwecke dieser Verordnung können Zahlungsverkehrskonten 
bei den NZBen als Mindestreservekonten verwendet werden; 

d) Guthaben, die rechtlichen, vertraglichen, regulatorischen oder sons­
tigen Beschränkungen unterliegen, die das Institut daran hindern 
würden, diese Guthaben während der maßgeblichen 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode zu liquidieren, zu übertragen, ab­
zutreten oder zu veräußern, sind von der Haltung von Mindestreser­
ven ausgenommen. 

Für die Zwecke von Buchstabe d teilen die Institute den betreffenden 
NZBen etwaige, in Buchstabe d genannte Beschränkungen unverzüglich 
mit. 

(2) Betreibt ein Institut mehrere Zweigstellen in demselben Mitglied­
staat des Euro-Währungsgebiets, finden die folgenden Bestimmungen 
Anwendung: 

a) der satzungsmäßige Sitz bzw. die Hauptverwaltung, sofern sich die­
ser bzw. diese in dem betreffenden Mitgliedstaat befindet, hat die in 
diesem Artikel für die sich in dem betreffenden Mitgliedstaat befin­
denden Zweigstellen festgelegte Mindestreservepflicht zu erfüllen; 

b) befinden sich weder der satzungsmäßige Sitz noch die Hauptverwal­
tung in dem betreffenden Mitgliedstaat, hat dieses Institut eine seiner 
sich in demselben Mitgliedstaat befindenden Zweigstellen für die 
Zwecke der Erfüllung der in diesem Artikel festgelegten Mindest­
reservepflicht zu benennen; 

c) die betreffende NZB prüft anhand des jeweiligen Tagesendstands auf 
den Mindestreservekonten der sich in demselben Mitgliedstaat befin­
denden Zweigstellen dieses Instituts, ob Absatz 1 Buchstabe a dieses 
Artikels erfüllt ist. 

(3) Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht die folgenden 
Listen von Instituten auf ihrer Website: 

a) nach dieser Verordnung der Mindestreservepflicht unterliegenden In­
stitute; 

b) nach Artikel 4 von der Mindestreservepflicht befreite Institute, mit 
Ausnahme der in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis c genannten 
Institute. 

▼B
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Artikel 4 

Befreiungen von der Mindestreservepflicht 

(1) Institute werden von der Mindestreservepflicht nach Artikel 3 
befreit, wenn eine der folgenden Alternativen zutrifft: 

a) die in Artikel 1 Buchstabe a Ziffer i genannte Zulassung wird ent­
zogen oder aufgegeben oder 

b) ein Institut wird einem Abwicklungsverfahren gemäß der Richtlinie 
2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
unterzogen. 

(2) Die EZB kann auf Antrag der betreffenden NZBen Befreiungen 
von der Mindestreservepflicht nach Artikel 3 gewähren, wenn eine der 
folgenden Alternativen zutrifft: 

a) ein Institut wird einer Sanierungsmaßnahme gemäß der Richtlinie 
2001/24/EG unterzogen; 

b) ein Institut unterliegt einer von der Union oder einem Mitgliedstaat 
verhängten verfügungsbeschränkenden Maßnahme oder von der 
Union nach Artikel 75 des Vertrags verhängten Maßnahmen; durch 
die das Institut in der Verfügung über seine Gelder eingeschränkt ist; 

c) ein Institut wird nach Maßgabe der Leitlinie (EU) 2015/510 
(EZB/2014/60) ( 2 ) von der EZB und den NZBen (Eurosystem) vo­
rübergehend oder dauerhaft vom Zugang zu den Offenmarktgeschäf­
ten oder zu den ständigen Fazilitäten des Eurosystems 
ausgeschlossen; 

d) es ist nicht angebracht, von einem Institut die Erfüllung der Mindest­
reservepflicht zu verlangen. 

Wenn der Zugang des Instituts zu den Offenmarktgeschäften oder stän­
digen Fazilitäten des Eurosystems vom EZB-Rat gemäß Artikel 158 der 
Leitlinie (EU) 2015/510 (EZB/2014/60) wiederhergestellt wurde, gilt für 
die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c die Befreiung mit Beginn 
der nächsten Mindestreserve-Erfüllungsperiode nicht mehr. 

(3) Für die Zwecke der Gewährung von Befreiungen gemäß Absatz 2 
Buchstabe d berücksichtigen die betreffenden NZBen und die EZB 
Folgendes: 

a) Es handelt sich um ein Institut, das lediglich als Spezialinstitut zu­
gelassen ist; 

b) dem Kreditinstitut ist die aktive Ausübung von Bankgeschäften im 
Wettbewerb mit anderen Kreditinstituten untersagt; 

c) alle Einlagen des Instituts sind aufgrund einer rechtlichen Verpflich­
tung zweckgebundene Einlagen für die regionale und/oder interna­
tionale Entwicklungshilfe. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. April 2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten (ABl. 
L 125 vom 5.5.2001, S. 15). 

( 2 ) Leitlinie (EU) 2015/510 der Europäischen Zentralbank vom 19. Dezember 
2014 über die Umsetzung des geldpolitischen Handlungsrahmens des Euro­
systems (Leitlinie allgemeine Dokumentation) (EZB/2014/60) (ABl. L 91 
vom 2.4.2015, S. 3).
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Für die Zwecke von Buchstabe a ist ein Institut lediglich als Spezial­
institut zugelassen, wenn es spezifische Aufgaben der öffentlichen Ver­
waltung wahrnimmt oder es ihm gesetzlich oder satzungsgemäß unter­
sagt ist, die Tätigkeit der Kreditinstitute wahrzunehmen. 

(4) Die in diesem Artikel genannten Befreiungen finden vom Beginn 
der Mindestreserve-Erfüllungsperiode an Anwendung, in der das betref­
fende Ereignis eintritt. 

Artikel 5 

Mindestreservebasis 

(1) Die Institute berechnen ihre Mindestreservebasis anhand der sta­
tistischen Daten über die folgenden Verbindlichkeiten, die gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) gemeldet werden: 

a) Einlagen; 

b) ausgegebene Schuldverschreibungen. 

Hat ein Institut Verbindlichkeiten gegenüber einer sich außerhalb des 
Euro-Währungsgebiets befindlichen Zweigstelle desselben Rechtssub­
jekts oder gegenüber einer sich außerhalb des Euro-Währungsgebiets 
befindlichen Hauptniederlassung bzw. einem sich außerhalb des 
Euro-Währungsgebiets befindlichen Geschäftssitz desselben Rechtssub­
jekts, erfasst es solche Verbindlichkeiten in der Mindestreservebasis. 

(2) Die Institute nehmen die folgenden Verbindlichkeiten von der 
nach Absatz 1 zu berechnenden Mindestreservebasis aus: 

a) Verbindlichkeiten gegenüber einem anderen Institut, wenn dieses 
Institut 

i) der Mindestreservepflicht gemäß dieser Verordnung unterliegt 
und 

ii) nicht befreit ist oder keine Befreiung von der Mindestreser­
vepflicht nach Artikel 4 erhalten hat; 

b) Verbindlichkeiten gegenüber der EZB oder einer NZB eines Mit­
gliedstaats des Euro-Währungsgebiets. 

(3) Werden Verbindlichkeiten gemäß Absatz 2 von der Mindestreser­
vebasis ausgenommen, 

a) unterrichtet das Institut unverzüglich die betreffende NZB über den 
ausgenommenen Betrag; 

b) legt das Institut Nachweise über diese Verbindlichkeiten vor; 

c) zieht das Institut den Betrag dieser Verbindlichkeiten von der Min­
destreservebasis ab, nachdem es der betreffenden NZB entspre­
chende Nachweise über deren Höhe gemäß Buchstabe b vorgelegt 
hat. 

Kann ein Institut für die Zwecke von Buchstabe b den Nachweis über 
die Höhe der Verbindlichkeiten der Kategorie „ausgegebene Schuldver­
schreibungen“ gegenüber der betreffenden NZB nicht erbringen, muss 
dieses Institut den auf der Website der EZB veröffentlichten Standard­
abzug auf den ausstehenden Betrag der Schuldverschreibungen anwen­
den, die es ausgegeben hat und die eine Ursprungslaufzeit von bis zu 
einschließlich zwei Jahren haben. 

▼B
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(4) Bei der Bestimmung des Standardabzugs, der auf Verbindlich­
keiten der in Absatz 3 genannten Kategorie Schuldverschreibungen 
mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren anwendbar ist, berücksichtigt 
die EZB das für das Euro-Währungsgebiet geltende Verhältnis („macro 
ratio“) zwischen dem Bestand aller betreffenden Papiere, die von Kre­
ditinstituten ausgegeben und von anderen Kreditinstituten und von der 
EZB und den betreffenden NZBen gehalten werden, und den ausstehen­
den Gesamtbeträgen dieser von den Kreditinstituten ausgegebenen Pa­
piere. 

(5) Die Institute berechnen ihre Mindestreservebasis für eine be­
stimmte Mindestreserve-Erfüllungsperiode anhand der Daten für den 
Monat, der zwei Monate vor dem Monat liegt, in dem die 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode beginnt. 

(6) In das „Cutting-off-the-tail“-Verfahren einbezogene Institute im 
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) be­
rechnen ihre Mindestreservebasis für zwei aufeinander folgende 
Mindestreserve-Erfüllungsperioden ab der Mindestreserve-Erfüllungs­
periode, die im dritten Monat nach dem Quartalsende beginnt, auf der 
Basis der Quartalsenddaten, die gemäß der Verordnung (EU) 2021/379 
(EZB/2021/2) gemeldet werden. Diese Institute melden der betreffenden 
NZB ihr Mindestreserve-Soll gemäß Artikel 7. 

Artikel 6 

Berechnung des Mindestreserve-Solls 

(1) Das nach Artikel 3 von den Instituten unterhaltene 
Mindestreserve-Soll wird durch Anwendung der folgenden Mindest­
reservesätze auf jede der in Artikel 5 genannten Verbindlichkeiten der 
Mindestreservebasis berechnet: 

a) Für die nachstehend aufgeführten Kategorien, die in Anhang II Teil 2 
der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) aufgeführt werden, 
gilt ein Mindestreservesatz von 0 %: 

i) Einlagen, die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

— sie haben eine vereinbarte Laufzeit von über zwei Jahren; 

— sie haben eine vereinbarte Kündigungsfrist von mehr als zwei 
Jahren; 

— sie sind Repogeschäfte; 

ii) Schuldverschreibungen mit einer Ursprungslaufzeit von über zwei 
Jahren. 

b) Für alle anderen in die Mindestreservebasis einbezogenen Verbind­
lichkeiten gilt ein Mindestreservesatz von 1 %. 

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 10 bis 12 zieht die 
NZB oder das Institut bei der Berechnung des Mindestreserve-Solls des 
Instituts einen pauschalen Freibetrag in Höhe von 100 000 EUR ab. 

(3) Die NZBen verwenden das gemäß Artikel 6 berechnete 
Mindestreserve-Soll für 

a) die Verzinsung der Mindestreserveguthaben; 

b) die Beurteilung der Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a. 

▼B
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Artikel 7 

Meldung des Mindestreserve-Solls 

(1) Die NZBen legen das Verfahren zur Meldung des jeweiligen 
Mindestreserve-Solls der Institute fest. In Rahmen dieses Verfahrens 
wird bestimmt, ob die betreffende NZB oder das Institut das 
Mindestreserve-Soll gemäß Artikel 6 berechnet. 

(2) Berechnet nach Absatz 1 die betreffende NZB das 
Mindestreserve-Soll eines Instituts, finden alle folgenden Bestimmungen 
Anwendung: 

a) die betreffende NZB meldet dem Institut spätestens drei 
NZB-Geschäftstage vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperi­
ode dessen Mindestreserve-Soll; 

b) das Institut erkennt sein Mindestreserve-Soll spätestens an dem 
NZB-Geschäftstag an, der dem Beginn der Mindestreserve-Erfül­
lungsperiode vorangeht; 

c) antwortet das Institut bis zum Ende des NZB-Geschäftstages, der 
dem Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode vorangeht, nicht 
auf die in Buchstabe a genannte Meldung, gilt dies als Anerkennung 
gemäß Buchstabe b, und das gemeldete Mindestreserve-Soll findet 
für die betreffende Mindestreserve-Erfüllungsperiode Anwendung 
auf dieses Institut. 

(3) Berechnet nach Absatz 1 ein Institut sein Mindestreserve-Soll, 
finden alle folgenden Bestimmungen Anwendung: 

a) das Institut meldet der betreffenden NZB spätestens drei 
NZB-Geschäftstage vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperi­
ode das Mindestreserve-Soll; 

b) die betreffende NZB erkennt das Mindestreserve-Soll des Instituts 
spätestens an dem NZB-Geschäftstag an, der dem Beginn der 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode vorangeht; 

c) antwortet die betreffende NZB bis zum Ende des 
NZB-Geschäftstages, der dem Beginn der Mindestreserve-Erfül­
lungsperiode vorangeht, nicht auf die in Buchstabe a genannte Mel­
dung, gilt dies als Anerkennung gemäß Buchstabe b, und das ge­
meldete Mindestreserve-Soll findet für die betreffende 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode Anwendung auf dieses Institut. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 kann die betreffende NZB 
das Fristende für die Meldung des Mindestreserve-Solls vorverlegen. 

(5) Die NZBen können die Bedingungen und Fristen für Berichti­
gungen der Mindestreservebasis und des nach diesem Artikel gemelde­
ten Mindestreserve-Solls durch die Institute festlegen. Nach Anerken­
nung des Mindestreserve-Solls gemäß den Absätzen 2 und 3 sind keine 
Berichtigungen zulässig. 

(6) Die betreffenden NZBen veröffentlichen zur Durchführung der in 
diesem Artikel genannten Verfahren Kalender mit den Fristen für die 
Meldung und Anerkennung von für die Berechnung des 
Mindestreserve-Solls relevanten Daten. 

▼B
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(7) Ist ein Institut der Pflicht, die in der Verordnung (EU) 2021/379 
(EZB/2021/2) genannten statistischen Daten zu melden, nicht nach­
gekommen, schätzt die betreffende NZB das für die jeweilige 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode maßgebliche Mindestreserve-Soll des 
Instituts auf der Grundlage früherer Meldungen des Instituts sowie sons­
tiger relevanter Daten und meldet dem Institut spätestens drei 
NZB-Geschäftstage vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode 
dessen Mindestreserve-Soll. 

Artikel 8 

Mindestreserve-Erfüllungsperiode 

(1) Sofern nicht anders vom EZB-Rat festgelegt, beginnt eine 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode am Tag der Abwicklung des Haupt­
refinanzierungsgeschäfts, der auf die Sitzung des EZB-Rates folgt, in 
der die Beurteilung des geldpolitischen Kurses vorgesehen ist, und endet 
am Tag vor dem Beginn der folgenden Mindestreserve-Erfüllungsperi­
ode. 

(2) Das Direktorium der EZB veröffentlicht einen Kalender der 
Mindestreserve-Erfüllungsperioden auf der Website der EZB. Die 
NZBen veröffentlichen ebenfalls diesen Kalender auf ihren jeweiligen 
Websites. Der Kalender wird von der EZB und den NZBen spätestens 
drei Monate vor Beginn jedes Kalenderjahres veröffentlicht. 

(3) Der EZB-Rat kann den in Absatz 2 genannten Kalender ändern. 
Der geänderte Kalender wird auf der Website der EZB bzw. den Web­
sites der NZBen vor Beginn der Mindestreserve-Erfüllungsperiode ver­
öffentlicht, auf die sich die Änderung bezieht. 

▼M2 

Artikel 9 

Verzinsung 

(1) Die betreffende NZB verzinst Mindestreserveguthaben auf den 
Mindestreservekonten mit 0 %. 

(2) Die betreffende NZB zahlt die Zinsen für die Mindestreservegut­
haben am zweiten TARGET-Geschäftstag nach Ablauf der Mindest­
reserve-Erfüllungsperiode, in der die Zinsen angefallen sind. 

(3) Mittel, die zu den Mindestreserveguthaben zählen, im Nachhinein 
aber nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d von den Mindestreserven 
ausgenommen sind, sind von der betreffenden NZB gemäß den für nicht 
geldpolitische Einlagen geltenden Vorschriften der Leitlinie 
(EU) 2019/671 der Europäischen Zentralbank (EZB/2019/7) ( 1 ) ab 
dem Datum zu verzinsen, ab dem die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d 
vorgesehene spezifische Beschränkung gilt, wie von der betreffenden 
NZB festgelegt. 

▼B 

( 1 ) Leitlinie (EU) 2019/671 der Europäischen Zentralbank vom 9. April 2019 
über Inlandsgeschäfte zur Verwaltung von Aktiva und Passiva durch die 
nationalen Zentralbanken (EZB/2019/7) (ABl. L 113 vom 29.4.2019, S. 11).
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Artikel 10 

Indirekte Haltung von Mindestreserven über einen Mittler 

(1) Die Institute können bei der betreffenden NZB die Erlaubnis 
beantragen, alle ihre Mindestreserven indirekt über ein zwischengeschal­
tetes Institut zu unterhalten, wobei dieses zwischengeschaltete Institut 

a) in demselben Mitgliedstaat ansässig ist; 

b) der Mindestreservepflicht unterliegt; 

c) über die Haltung der Mindestreserven hinaus regelmäßig bestimmte 
laufende Aufgaben (z. B. Finanzdisposition) für das Institut durch­
führt. 

(2) Beantragt ein Institut im Sinne von Absatz 1 die Erlaubnis, alle 
seine Mindestreserven indirekt über ein zwischengeschaltetes Institut zu 
unterhalten, schließt es eine entsprechende Vereinbarung mit dem zwi­
schengeschalteten Institut. In der Vereinbarung ist mindestens Folgendes 
anzugeben: 

a) ob das antragstellende Institut Zugang zu den ständigen Fazilitäten 
und Offenmarktgeschäften des Eurosystems wünscht; 

b) eine Kündigungsfrist von mindestens zwölf Monaten, vorbehaltlich 
der Bestimmungen von Artikel 10 Absatz 7 Buchstabe b. 

Kündigt ein Institut gemäß Buchstabe b, teilt es dies der betreffenden 
NZB unverzüglich mit. 

(3) Konsolidiert das Mutterinstitut einer Gruppe in seinen statisti­
schen Meldungen die Geschäftsaktivitäten seiner Tochterunternehmen, 
die in demselben Mitgliedstaat ansässig sind, nach Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2), kann dieses Mutterinsti­
tut bei der betreffenden NZB die Erlaubnis beantragen, die Mindest­
reserven der Gruppe als zwischengeschaltetes Institut zu unterhalten. 

(4) Beantragt ein Mutterinstitut gemäß Absatz 3 die Erlaubnis, die 
Mindestreserven der Gruppe als zwischengeschaltetes Institut zu unter­
halten, schließt dieses Mutterinstitut mit jedem Institut der Gruppe eine 
Vereinbarung über die Tätigkeit als zwischengeschaltetes Institut. In 
diesen Vereinbarungen ist mindestens Folgendes anzugeben: 

a) ob das Mutterinstitut oder die Tochterunternehmen Zugang zu den 
ständigen Fazilitäten und Offenmarktgeschäften des Eurosystems 
erhalten; 

b) eine Kündigungsfrist von mindestens zwölf Monaten. 

▼B
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(5) Die betreffende NZB kann dem antragstellenden Institut die Er­
laubnis erteilen, Mindestreserven über ein zwischengeschaltetes Institut 
zu unterhalten, und unterrichtet unverzüglich das Institut und das zwi­
schengeschaltete Institut entsprechend. Die Erlaubnis wird mit Beginn 
der ersten Mindestreserve-Erfüllungsperiode nach der Erteilung der Er­
laubnis wirksam und gilt für die Dauer der in Absatz 2 oder Absatz 4 
genannten Vereinbarung oder bis zum Widerruf der Erlaubnis gemäß 
den Absätzen 7 und 8. 

Die einem Institut erteilte Erlaubnis, Mindestreserven über ein zwi­
schengeschaltetes Institut gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 1745/2003 (EZB/2003/9) zu unterhalten, gilt für die Zwecke der 
vorliegenden Verordnung als im Einklang mit diesem Absatz erteilte 
Erlaubnis. 

(6) Unterhält ein zwischengeschaltetes Institut gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels Mindestreserven für ein anderes Institut, sind die Mindestreser­
ven neben den eigenen nach Maßgabe dieser Verordnung gehaltenen 
Mindestreserven auf den eigenen Mindestreservekonten zu unterhalten. 

(7) Die EZB oder die betreffende NZB kann die gemäß Absatz 5 
erteilte Erlaubnis jederzeit widerrufen, wenn eine der der folgenden 
Alternativen zutrifft: 

a) eine der Parteien der in Absatz 2 oder Absatz 4 genannten Verein­
barung entspricht den Anforderungen dieser Verordnung nicht; 

b) eine der Parteien der in Absatz 2 oder Absatz 4 genannten Verein­
barung beantragt einen Widerruf der Erlaubnis gemäß diesem Arti­
kel; 

c) die Bedingungen für die indirekte Haltung von Mindestreserven ge­
mäß Absatz 1 sind nicht mehr erfüllt; 

d) es liegen aufsichtsrechtliche Gründe in Bezug auf das zwischen­
geschaltete Institut vor. 

(8) Die betreffende NZB oder die EZB berücksichtigt bei der Ent­
scheidung darüber, ob die Erlaubnis nach Absatz 7 widerrufen wird, 
folgende Umstände: 

a) ob die Parteien übereingekommen sind, die Vereinbarung im gegen­
seitigen Einvernehmen zu beenden; 

b) ob das Institut, das seine Mindestreserven indirekt über ein zwi­
schengeschaltetes Institut unterhält, in der Lage ist, seinen eigenen 
Mindestreservepflichten nachzukommen. 

(9) Widerruft die betreffende NZB oder die EZB die Erlaubnis nach 
Absatz 7, finden die folgenden Bestimmungen Anwendung: 

a) der Widerruf der Erlaubnis wird zum Ende einer laufenden 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode wirksam, es sei denn, die Erlaub­
nis wird gemäß Absatz 7 Buchstabe d entzogen; 

b) erfolgt der Widerruf der Erlaubnis nach Absatz 7 Buchstabe d, wird 
dieser unmittelbar wirksam, und die in Buchstabe c dieses Absatzes 
vorgesehene Mindestanzeigefrist findet keine Anwendung; 

▼B



 

02021R0378 — DE — 20.09.2023 — 002.001 — 12 

c) die betreffende NZB oder die EZB benachrichtigt beide Parteien der 
in Absatz 2 oder 4 genannten Vereinbarung über den Widerruf min­
destens fünf Arbeitstage vor Ablauf der Mindestreserve-Erfüllungs­
periode, für die die Erlaubnis gilt. 

(10) Verhängt die EZB Sanktionen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2532/98 des Rates, können diese gegen das zwischengeschaltete 
Institut und gegen das Institut, für das es Mindestreserven unterhält, 
verhängt werden. 

Artikel 11 

Aggregierte Meldung der Mindestreservebasis 

(1) Beantragt ein Institut bei der betreffenden NZB die Erlaubnis, 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 alle seine Mindestreserven indirekt über 
ein Mutterinstitut zu unterhalten, kann dieses Mutterinstitut bei der 
betreffenden NZB die Erlaubnis beantragen, seine Mindestreservebasis 
und die Mindestreservebasis der Institute dieser Gruppe auf aggregierter 
Basis und gemäß der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) zu 
melden. Die NZBen können den Mutterinstituten die Erlaubnis erteilen, 
die Mindestreservebasis auf aggregierter Basis und gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) zu melden. 

(2) Beantragt ein Mutterinstitut nach Absatz 1 bei der betreffenden 
NZB die Erlaubnis, die Mindestreservebasis auf aggregierter Basis zu 
melden, stellt die betreffende NZB sicher, dass die in Artikel 10 Ab­
satz 4 genannte Vereinbarung eine Anerkennung des möglichen Ver­
lusts des Abzugs des pauschalen Freibetrags gemäß Artikel 6 Absatz 2 
auf Einzelinstitutsebene vorsieht. 

(3) Erteilt die betreffende NZB einem Mutterinstitut nach Absatz 1 
die Erlaubnis zur Meldung der Mindestreservebasis auf aggregierter 
Basis, setzt sie das betreffende Institut hiervon unverzüglich in Kennt­
nis. Die Erlaubnis wird mit Beginn der ersten Mindestreserve-Erfül­
lungsperiode nach der Erteilung der Erlaubnis wirksam und gilt für 
die Dauer der in Absatz 2 genannten Vereinbarung oder bis zum Wi­
derruf der Erlaubnis. 

(4) Erteilt die betreffende NZB einem Mutterinstitut nach Absatz 1 
die Erlaubnis zur Meldung der Mindestreservebasis auf aggregierter 
Basis, wird ein in Artikel 6 Absatz 2 genannter pauschaler Freibetrag 
automatisch von den vom zwischengeschalteten Institut gehaltenen Min­
destreserven abgezogen. 

(5) Für die Zwecke dieser Verordnung gilt die einem Institut durch 
die EZB erteilte Erlaubnis zur Meldung der Mindestreservebasis auf 
aggregierter Basis gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) 
Nr. 1745/2003 (EZB/2003/9) als wirksam und anwendbar, bis diese 
Erlaubnis widerrufen wird. 

Artikel 12 

Verschmelzungen und Spaltungen 

(1) Wird eine Verschmelzung während einer Mindestreserve-Erfül­
lungsperiode wirksam, finden alle folgenden Bestimmungen Anwen­
dung: 

a) das übernehmende Institut kommt den für das übernommene Institut 
geltenden Verpflichtungen aus dieser Verordnung nach; 

▼B
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b) das Mindestreserve-Soll des übernehmenden Instituts wird um jeden 
gemäß Artikel 6 Absatz 2 anwendbaren pauschalen Freibetrag ge­
kürzt; 

c) die NZBen beurteilen anhand der Tagesendguthaben auf den Min­
destreservekonten sowohl des übernehmenden als auch des übernom­
menen Instituts, ob die Institute die Anforderungen gemäß Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a erfüllen. 

(2) Während der Mindestreserve-Erfüllungsperiode, die unmittelbar 
auf die in Absatz 1 genannte Mindestreserve-Erfüllungsperiode folgt, 
gilt Folgendes: 

a) das Mindestreserve-Soll des übernehmenden Instituts wird nur um 
einen pauschalen Freibetrag nach Artikel 6 Absatz 2 gekürzt, und 

b) das Mindestreserve-Soll des übernehmenden Instituts wird für die 
Zwecke von Artikel 6 auf der Grundlage einer Mindestreservebasis 
errechnet, die sich aus den Mindestreservebasen der übernommenen 
Institute und des übernehmenden Instituts zusammensetzt. 

Für die Zwecke von Buchstabe b werden gemäß den Vorschriften in 
Anhang III Teil 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) für die 
Berechnung die Mindestreservebasen jedes Instituts herangezogen, die 
für die maßgebliche Mindestreserve-Erfüllungsperiode ohne Verschmel­
zung zugrunde gelegt worden wären. 

Unterabsatz 1 gilt auch für nachfolgende Mindestreserve-Erfüllungsperi­
oden, in denen die Bedingungen von Anhang III Teil 2 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) erfüllt werden. 

(3) Wird eine Spaltung während einer Mindestreserve-Erfüllungsperi­
ode wirksam, finden folgende Bestimmungen Anwendung: 

a) übernehmende Institute, die Kreditinstitute sind, kommen den für das 
übertragende Institut geltenden Verpflichtungen dieser Verordnung 
nach; 

b) jedes der übernehmenden Kreditinstitute kommt den Verpflichtungen 
dieser Verordnung in Bezug auf den von ihm übernommenen Anteil 
an der Mindestreservebasis des übertragenden Instituts nach; 

c) die Mindestreserven, die vom übertragenden Institut unterhalten wer­
den, werden proportional auf die übernehmenden Institute aufgeteilt; 

d) der in Artikel 6 Absatz 2 genannte pauschale Freibetrag wird von 
den Mindestreserven jedes übernehmenden Instituts abgezogen. 

(4) Während der Mindestreserve-Erfüllungsperiode, die unmittelbar 
auf die Mindestreserve-Erfüllungsperiode folgt, in der die Spaltung 
wirksam wird, und bis die übernehmenden Institute ihre jeweilige Min­
destreservebasis gemäß der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) 
melden, finden die folgenden Bestimmungen Anwendung: 

a) jedes der übernehmenden Institute kommt den Verpflichtungen die­
ser Verordnung in Bezug auf den gegebenenfalls von ihm übernom­
menen Anteil an der Mindestreservebasis des übertragenden Instituts 
nach, und 

b) der in Artikel 6 Absatz 2 genannte pauschale Freibetrag wird von 
den Mindestreserven jedes übernehmenden Instituts abgezogen. 

▼B
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Artikel 13 

Übertragung von Befugnissen im Falle der Einführung des Euro 

(1) Der EZB-Rat ermächtigt hiermit das Direktorium der EZB in den 
Fällen, in denen ein Mitgliedstaat den Euro gemäß dem Vertrag ein­
führt, unter Berücksichtigung der Ansichten des Ausschusses für Markt­
operationen des ESZB Folgendes zu bestimmen: 

a) die Daten der übergangsweise geltenden Mindestreserve-Erfüllungs­
periode für Institute mit Sitz im betreffenden Mitgliedstaat hinsicht­
lich der Auferlegung der Mindestreservepflicht nach Artikel 3, wobei 
diese Periode mit dem Datum der Einführung des Euro im betref­
fenden Mitgliedstaat beginnt; 

b) die Art und Weise der Berechnung der Mindestreservebasis gemäß 
Artikel 5 während der in Buchstabe a genannten übergangsweise 
geltenden Mindestreserve-Erfüllungsperiode; 

c) die Frist für die Berechnung und Überprüfung der Mindestreserven 
für die übergangsweise geltende Mindestreserve-Erfüllungsperiode 
durch die in diesem Mitgliedstaat niedergelassenen Institute oder 
durch die betreffende NZB. 

Das Direktorium erlässt und veröffentlicht spätestens zwei Monate vor 
der Einführung des Euro im betreffenden Mitgliedstaat eine Entschei­
dung gemäß Unterabsatz 1 und unterrichtet den EZB-Rat davon. 

(2) Des Weiteren ermächtigt der EZB-Rat das Direktorium, Instituten 
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets zu 
gestatten, für die betreffenden Mindestreserve-Erfüllungsperioden wäh­
rend und unmittelbar nach der in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
übergangsweise geltenden Mindestreserve-Erfüllungsperiode Verbind­
lichkeiten gegenüber Instituten mit Sitz in dem den Euro einführenden 
Mitgliedstaat von ihrer Mindestreservebasis abzuziehen. 

Unterabsatz 1 gilt, wenn die Institute zum Zeitpunkt der Berechnung der 
Mindestreserven in dem den Euro einführenden Mitgliedstaat nicht auf 
der in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a genannten Liste aufgeführt sind. 
In diesem Fall können die vom Direktorium erlassenen Entscheidungen 
zur Genehmigung des Abzugs gemäß diesem Absatz genauere Angaben 
darüber enthalten, auf welche Weise der Abzug dieser Verbindlichkeiten 
berechnet wird. 

Artikel 14 

Überprüfung 

(1) Das in Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2531/98 
vorgesehene Recht, die Richtigkeit und Qualität der Daten über die 
Mindestreservebasis zu überprüfen, die von den Instituten vorgelegt 
werden, kann von den betreffenden NZBen ausgeübt werden. 

(2) Meldet ein Institut seine Berechnung des Mindestreserve-Solls 
gemäß Artikel 7 Absatz 3, überprüft die betreffende NZB die Richtig­
keit dieser Berechnung und kontrolliert die Übereinstimmung mit den 
nach der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) gemeldeten statisti­
schen Daten. 

▼B
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Artikel 15 

Aufhebung 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 (EZB/2003/9) wird mit 
Wirkung vom 26. Juni 2021 aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezug­
nahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach der Entspre­
chungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 16 

Schlussbestimmungen 

Diese Verordnung tritt am fünften Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 26. Juni 2021. Artikel 3 gilt jedoch ab dem 28. Juli 
2021, dem ersten Tag der fünften Mindestreserve-Erfüllungsperiode des 
Jahres 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß 
den Verträgen unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

▼B
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ANHANG I 

Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der Europäischen Zentralbank (EZB/2003/9) 
(ABl. L 250 vom 2.10.2003, S. 10). 

Verordnung (EG) Nr. 1052/2008 der Europäischen Zentralbank (EZB/2008/10) 
(ABl. L 282 vom 25.10.2008, S. 14). 

Verordnung (EU) Nr. 1358/2011 der Europäischen Zentralbank (EZB/2011/26) 
(ABl. L 338 vom 21.12.2011, S. 51). 

Verordnung (EU) Nr. 1376/2014 der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/52) 
(ABl. L 366 vom 20.12.2014, S. 79). 

Verordnung (EU) 2016/1705 der Europäischen Zentralbank (EZB/2016/26) (ABl. 
L 257 vom 23.9.2016, S. 10). 

▼B
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ANHANG II 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 2 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 1 

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 4 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 3 Absatz 3 

— Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d und 
Artikel 3 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 5 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 5 Absatz 2 

Artikel 3 Absatz 2a Unterabsatz 1 Artikel 5 Absatz 3 

Artikel 3 Absatz 2a Unterabsatz 2 Artikel 5 Absatz 4 

— Artikel 5 Absatz 5 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 5 Absatz 6 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 5 Absatz 7 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 Einleitungssatz und 
Artikel 6 Absatz 3 

Artikel 5 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 2 

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 7 Absätze 1 bis 5 

Artikel 5 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 6 

Artikel 5 Absatz 5 Artikel 7 Absatz 7 

Artikel 6 Absatz 1 Sätze 1 und 2 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 6 Absatz 1 Satz 3 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 3 Absatz 2 

Artikel 7 Artikel 8 

Artikel 8 Artikel 9 

Artikel 9 Artikel 14 Absatz 1 

▼B
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Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 Vorliegende Verordnung 

Artikel 10 Absätze 1 und 2 Artikel 10 Absätze 1 und 2, Artikel 10 
Absatz 5 

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 10 Absätze 6 und 10 

Artikel 10 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 7 und Artikel 10 
Absatz 9 Buchstaben a und c 

Artikel 10 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 9 Buchstabe b 

— Artikel 10 Absätze 4 bis 5 und 8 

Artikel 10 Absatz 6 Erwägungsgrund 5, Artikel 14 Absatz 2 

Artikel 11 Artikel 11 

Artikel 12 — 

Artikel 13 Artikel 12 

Artikel 13a Artikel 13 

Artikel 14 Artikel 15 

— 

Artikel 15 Artikel 16 

— Anhänge I und II 

▼B
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